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ÖFFENTLICHE VERANSTALTUNG - EINTRITT FREI
Montag, 16. März bis Freitag, 20. März 2026 von 19:30 bis 21:00 Uhr
Grosser Hörsaal des Zentrums für Lehre und Forschung (ZLF) des Universitätsspitals Basel,
Hebelstrasse 20, Basel. Kontakt: neuro@unibas.ch | www.neuronetwork.unibas.ch/wdg

MONTAG 16. MÄRZ WIE DAS GEHIRN BEWEGUNGEN STEUERT

DIENSTAG 17. MÄRZ RISIKO IM KOPF: EINBLICKE IN DIE ENTSCHEIDUNGSFINDUNG
AUS SICHT DER GEHIRNFORSCHUNG

MITTWOCH 18. MÄRZ EIN ORCHESTER OHNE DIRIGENT: WAS PASSIERT, WENNDAS
GEHIRN AUS DEM TAKT GERÄT

DONNERSTAG 19. MÄRZ WAS IST EPILEPSIE

WIE DIE UMWELT DIE GESUNDHEIT DES GEHIRNS BEEINFLUSST

NEUROSCIENCE
NETWORK
BASEL

FREITAG 20. MÄRZ

Veranstaltungen/Freizeit

Theater/Oper/Konzert

TABOURETTLI Spalenberg 12 | Tel. 061 261 26 10 | fauteuil.ch
Theaterkasse Sa 14 – 20 Uhr / So 16 – 17 Uhr

LES PAPILLONS Neu: «Prisma» 14. + 15.3.
HEY HAYDN! Konzert für Kinder mit Balz Aliesch & SONOS Quartett 14.3. 16h
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TABOURETTLI Spalenberg 12 | Tel. 061 261 26 10 | fauteuil.ch
Theaterkasse Sa 14 – 20 Uhr / So 16 – 17 Uhr

LES PAPILLONS Neu: «Prisma» 14. + 15.3.
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BENEDIKT MEYER «Plusquamperfekt» historisches Kabarett humorvoll verpackt HEUTE
NILS HEINRICH «Brückentage in Übergangsjacke» kluges, satirisches Kabarett 19. & 20.3.
TERESA REICHL «Bis jetzt» brillantes, feministisches & humorvolles Kabarett 21.3., 20.15 Uhr
Kombinieren Sie Ihren Theaterbesuch mit einem Essen im Teufelhof: Menu plus Theater ab Fr. 109.–

THEATER IM TEUFELHOF
Leonhardsgraben 47 / Tel. 061 261 10 10 / www.theater-teufelhof.ch

Türöffnung 19.30h
Konzertbeginn: 20.30h
Antikenmuseum | St. Alban–Graben 5 | Basel
Tickets: www.seetickets.comu. Abendkasse

www.groovenow.ch

TheBluesGiantsUSA NickMossAll-StarsUSA
VictorWainwright&TheTrainUSA SugarayRayfordsingsOtisReddingUSA

SouthernHospitalityUSA BackPorchBluesBandUSA

ChicagoBluesRevueUSA Tribute toCreedenceClearwater
Revival feat.MikeZitoUSA Music fromTheBand“TheLastWaltz”
feat. VictorWainwrightUSA

28.05.-13.06.2026

Diverse Veranstaltungen

Leitung: Manuel Oswald
Schauspiel: Matthias Schuppli

21.3.26 19h, Don Bosco Basel
22.3.26 17h, Landgasthof Riehen

Vorverkauf auf www.eventfrog.ch
Bider & Tanner, Basel
Papeterie Wetzel, Riehen

Erotik
Gilly(60) verwöhnt den Herrn mit Lust, Lei-
denschaft und ohne Stress 076 536 20 78

Telefon SEX 24h live & diskret.
Pia & Gina bereit für Telefonspass
Tel: 0906 569790 Fr. 2.50 /min

Museen

HERO GAMES. Entdecke
das Heldenhafte in dir.
14. September 2025 – 29. März 2026

Erlebe ein episches Abenteuer!
Die Ausstellung bietet ein innovatives
Spielkonzept mit sieben interaktiven
Missionen.

Antikenmuseum
Basel und
Sammlung Ludwig
St. Alban-Graben 5, 4010 Basel
Tel. 061 267 01 12
Di, Mi: 11–17 Uhr
Do, Fr: 11–22 Uhr
Sa, So: 10–16 Uhr
herogames.antikenmuseumbasel.ch
info@antikenmuseumbasel.ch

Immobilien Verkauf / Kauf

Täglich in den
Händen Ihrer
Zielgruppe.
Werben
Sie hier.
044 248 40 30
inserate@baz.ch
advertising.tamedia.ch

Genuss ohne Verdruss

www.museenbasel.chIhre Botschaft in
Weiss auf Schwarz –
Printwerbung wirkt!

044 248 40 30
inserate@baz.ch
advertising.tamedia.ch

Empfehlungen

Basler Gesangverein
Orchestre Musique des Lumières

Remy Burnens Evangelist
Pierre-Yves Pruvot Jesus
Laurence Guillod Sopran
Annina HaugMezzosopran
Ismael Arróniz Bass

Musikalische Leitung:
Facundo Agudin

Vorverkauf: Bider & Tanner und an den
üblichen Vorverkaufsstellen.
Online: www.biderundtanner.ch oder
www.bs-gesangverein.ch
Preise: CHF 75.-, 60.-, 45.-

JOHANN SEBASTIAN BACH
(1685–1750)

GRÜNDONNERSTAG,
2. APRIL 2026, 19.30 UHR
MARTINSKIRCHE BASEL

KARFREITAG,
3. APRIL 2026, 17.00 UHR
ESPACE LA VELLE, LE NOIRMONT

JOHANNES-
PASSION

21

Region
Samstag, 14. März 2026

Seit Monaten kämpfen die fran-
zösischen Behörden gegen die
Lumpy Skin Disease (LSD), auf
Deutsch: Hautknotenkrankheit.
Die Rinderseuche ist hochanste-
ckend, für die Tiere zwar selten
tödlich und für Menschen un-
gefährlich.Trotzdemverursacht
sie «erhebliche wirtschaftliche
und emotionale Folgen»,wie die
Volkswirtschafts- und Gesund-
heitsdirektion des Kantons Ba-
sel-Landschaft gegenüber die-
ser Redaktion sagte.

Erkrankte Kühe geben weni-
ger Milch, Fehlgeburten treten
häufiger auf, und auf der Haut
und an den Eutern wachsen
grosse Knoten. Wie das «Echo
Wissen» von SRF berichtet, nä-
hert sich die Krankheit nun im-
mer mehr der Schweiz. Die Seu-
che könnte laut SRF die Schweiz
jederzeit treffen. Vor allem jetzt
in der sogenannten Vektorsai-
son, dem Frühling,wenn eswär-
merwird und die Insekten – bei-
spielsweise Stallfliegen –wieder
aktiver werden. Sie übertragen
die Lumpy Skin Disease.

Vergangenen Juni mussten in
Frankreich, nahe der Schweizer
Grenze, mehrere Tausend Rin-

der wegen der Krankheit ge-
tötet werden. Wie blickt man
in den beiden Basel der Seu-
che entgegen und wie schätzt
man deren Einzug in die Re-
gion ein? Schliesslich gibt es
in den beiden Kantonen insge-
samt 26’035 Rinder, ein Gross-
teil befindet sich im Landkan-
ton (Basel-Stadt macht lediglich
250 Rinder aus).

Tausende Rindermussten in
Frankreich getötet werden
«UnserVeterinäramt Basel-Stadt
beobachtet die Situation und
tauscht sich mit dem Bund und
denanderenKantonen regelmäs-
sig zum Thema aus», schreibt
Anne Tschudin, Sprecherin des
basel-städtischen Gesundheits-
departements aufAnfrage dieser
Redaktion. In Deutschland seien
bisher noch keine Fälle der Seu-
che aufgetreten, «auch nicht in
der französischen Region rund
um Basel».

Ob das Virus in die Region
komme, sei schwer abzuschät-
zen, «in der Schweiz gab es aber
bisher keine Infektionsfälle», so
Tschudin. «DieTierärzte imKan-
ton Basel-Stadt sind jedoch in-

formiert, auf welche Sympto-
me sie achten müssen. Im Kan-
ton Basel-Stadt haben wir nur
wenige Bauernmit Rindtieren.»

Die basel-städtischen Bauern
der fünf Betriebe, die Rinder hal-
ten, hätten sich bisher nicht be-
sorgt gezeigt, und es habe keine
Anfragen an das Gesundheitsde-
partement gegeben. Beim Kan-
ton Basel-Landschaft, in dem529
Betriebe Rinder halten, klingt

es etwas anders. «Die Landwir-
tinnen und Landwirte sorgen
sich selbstverständlicherweise»,
schreibt Michèle Eggenschwiler,
Sprecherin derVolkswirtschafts-
und Gesundheitsdirektion.

Denn: Wenn die Seuche auf
einem Hof ausbricht, muss der
betroffene Betrieb gesperrt, alle
Rinder müssen getötet werden,
wie das Bundesamt für Lebens-
mittelsicherheit und Veterinär-

wesen gegenüber dem «Echo
Wissen» sagte. Ein erkranktes
Tier reiche, und der Kantonsarzt
verfüge eine «unverzüglicheTö-
tung anOrt und Stelle»,wie es in
der Sendung heisst.

Danach werde der Hof gerei-
nigt und desinfiziert sowie eine
Überwachungs- und Schutzzone
von bis zu 50 Kilometern umden
Betrieb gezogen. Innerhalb die-
ser Zone sei der Handel mit Tie-
ren und Tierprodukten unter-
sagt.Wer sich nicht daran halte,
werde bestraft.

Die weltweite Situation
mahne zurWachsamkeit
In solche «50-km-Gürtel» seien
durch die aufgetretenen Fälle in
Frankreich auch Teile derWest-
schweiz, namentlich die Kanto-
ne Waadt, Genf und Wallis, ge-
fallen, sagt Anne Tschudin vom
Gesundheitsdepartement Basel-
Stadt. In den Regionen inner-
halb des Gürtels würden alle
Rinder geimpft – und die Tiere
dürften zur Sömmerung nicht
mehr ins Ausland, zurzeit nach
Frankreich.

Sollte in Basel-Stadt ein Fall
auftauchen oderwürde der Kan-

ton in die Schutzzone fallen,
«dann würden wir im Kanton
Basel-Stadt impfen lassen», so
Tschudin.

Die Baselbieter Volkswirt-
schafts- undGesundheitsdirekti-
on schreibt: «LSD ist in derTier-
seuchenverordnung als hochan-
steckendeTierseuche eingestuft.
Es bestehen für den Fall eines
Ausbruchs einer hochanstecken-
denTierseucheNotfallpläne, die
zusammen mit dem Krisenstab
erarbeitet wurden.» Massnah-
men im Fall einesAusbruches in
der Schweiz werden durch den
Bund schweizweit koordiniert.

Die weltweite Tierseuchen-
situation mahne zur Wachsam-
keit. «Es ist daher wichtig, dass
Landwirtinnen und Landwirte
ihre Tiere gut beobachten und
unklare oder gehäufte Erkran-
kungen sofort ihrem Tierarzt
melden. Dieser kann dann eine
Ausschlussuntersuchung veran-
lassen, die für den Betrieb kei-
ne Sperrmassnahmen und Kos-
ten zur Folge hat», heisst es ab-
schliessend von den Behörden
des Kantons Basel-Landschaft.

Manuela Humbel

Rinderseuche nähert sich der Schweiz – wie sieht es in den beiden Basel aus?
Landwirte sorgen sich In der Region Basel gibt es 26’000 Rinder – nun sind sie von der Hautknotenkrankheit bedroht.

Das regionale Veterinäramt tauscht sich regelmässig mit dem Bund und
den anderen Kantonen über die Rinderseuche aus. Foto: Adrian Moser

Sebastian Schanzer

Es gibt sie zu Tausenden: Ge-
schichten von Fasnächtlerin-
nen und Fasnächtlern in Ba-
sel, die mit Blick auf die «drei
scheenschte Dääg» in Konflikt
mit den Erwartungen desArbeit-
gebers geraten. Manche wählen
denWeg über den zivilen Unge-
horsam und nehmen Diszipli-
narmassnahmen in Kauf. Ande-
re erscheinen übernächtigt und
mit Restalkohol im Blut am Ar-
beitsort, um dann doch wieder
nachHause geschickt zuwerden.
Damit es zu solchen Massnah-
men gar nicht erst kommt, wird
in Basel heute oft bereits amBe-
werbungsgespräch klargestellt:
«Übrigens, ichmache Fasnacht.»

Die Aufsichtskommission
über die Anwältinnen und An-
wälte des Kantons Basel-Stadt
hat mit einem Entscheid im ver-
gangenenHerbst einenweiteren
bemerkenswerten Beitrag zum
Thema geliefert. Sie hatte eine
Disziplinaranzeige gegen eine
Basler Kanzlei auf dem Tisch –
erstattet von einem Richter.

Anwältemüssen
erreichbar sein
Dieser Richter hatte am Frei-
tag, den 14. März 2025, nämlich
eine Verhandlung gegen einen
Mann durchzuführen, der am
Fasnachtsdienstag unerwartet
in Ausschaffungshaft genom-
menenwordenwar.DieserMann
wurde zuvor inmigrationsrecht-
lichen Angelegenheiten von der
erwähnten Kanzlei vertreten,
und das sollte auch in der Ver-
handlung zur Überprüfung der
Haftanordnung so sein.Mehrere
Anrufe bei der Kanzlei über vier
Tage hinweg sowie eine elektro-

nische Nachricht mit der drin-
genden Bitte umRückruf blieben
allerdings unbeantwortet. Der
Mandant musste seine Haftver-
handlung ohne anwaltliche Ver-
tretung bestreiten.

Der Richter wollte vom Auf-
sichtsorgan nun wissen, ob die
betroffenenAnwälte ihre Pflicht
zur ordnungsgemässen Führung
einer Kanzlei verletzt haben.
Denn als «Diener einer funkti-
onsfähigen Rechtspflege» müs-
sen Anwältinnen und Anwälte
hohe Anforderungen erfüllen.

Sie müssen grundsätzlich ihre
Erreichbarkeit für Klientschaft,
Gerichte und Behörden sicher-
stellen. Sie müssen Telefonan-
rufe und sonstige Mitteilungen
innert angemessener und ver-
nünftiger Frist beantworten kön-
nen.Das schreibt das Gesetz vor.
Wenn ein Anwalt abwesend ist,
muss er also für eine Stellver-
tretung sorgen oder den Behör-
den die vorübergehende Praxis-
schliessungmitteilen.Das hat die
beanzeigte Kanzlei unterlassen.
Die Kommission entschied al-

lerdings, dass die Unerreichbar-
keit einesAnwaltsbüros übervier
Tage nicht für ein Disziplinarver-
fahren ausreiche – insbesondere
da es sich nicht um ein laufen-
des Verfahren handelte, bei dem
derAnwaltmit einerKontaktauf-
nahme rechnen musste.

Der Entscheid aus Basel sorg-
te in Anwaltskreisen dennoch
schweizweit für Belustigung.
Eine entscheidende, entlastende
Rolle in der Beurteilung derAuf-
sichtskommission spielte näm-
lich die Basler Fasnacht.Die Kom-

missionmachte ausdrücklich die
lokale Besonderheit geltend,dass
während der Basler Fasnachts-
woche verschiedene Geschäf-
te und Dienstleistungsstellen in
derStadt traditionell geschlossen
oder nur beschränkt erreichbar
sind. Für ein Anwaltsbüro in der
Innenstadt sei es deshalb nicht
zwingend erforderlich, den Bas-
ler Behörden die Schliessung der
Kanzlei für diese wenigen Tage
explizit bekannt zu geben.

Verweis auf lokale
Besonderheit
Dies, auch wenn es heutzutage
sehr einfach und grundsätzlich
zu erwartenwäre, eineAbwesen-
heit zumindest über einen Te-
lefonbeantworter oder eine au-
tomatische E-Mail-Antwort zu
kommunizieren, wie es im Ent-
scheid heisst. Ob dieAnwälte die
Zeit derKanzleischliessung aktiv
zum Feiern der Fasnacht nutz-
ten, anderweitig Ferienmachten
oder einfach aufgrund der loka-
len Gepflogenheiten den Betrieb
ruhen liessen,wird imEntscheid
nicht gesagt.

Erwähnt werden aber Bei-
spiele aus der Rechtsprechung,
bei denen wegen mangelnder
Erreichbarkeit tatsächlich eine
Verletzung der Berufspflichten
erkannt wurde: Im Kanton Aar-
gau konnte einer Anwältin bei-
spielsweise während dreierWo-
chen keine Post zugestellt wer-
den. Sie war in diesem Zeitraum
auch telefonisch oder per E-Mail
nicht erreichbar. Und das Kan-
tonsgericht St. Gallen bejahte
2019 eineVerletzung der Berufs-
pflichten bei einem Anwalt, der
über fast drei Monate weder per
Telefon noch per E-Mail für das
Gericht erreichbar war.

Häftling stand ohne Anwalt da –
die Kanzlei war nicht zu erreichen
Sonderfall Basler Fasnacht? Ein Mannmusste seine Haftverhandlung allein bestreiten, weil sein Anwalt
während der «drei scheenschte Dääg» nicht zu erreichen war. Der zuständige Richter erstattete Anzeige.

«Ändstraich» in Basel: Viele Fasnächtler erholen sich erst einmal und gehen am Montag
wieder zur Arbeit. Symbolfoto: Nicole Pont

Rektorin Universität Basel Andrea
Schenker-Wicki darf nicht über
drei Amtsperioden hinaus Rek-
torin der Universität Basel blei-
ben. Die Regenz der Alma Mater
hat ein entsprechendesAngebot
von ihr abgelehnt,wie die Hoch-
schule gesternmitteilte. Die Stel-
le soll neu besetzt werden.

Die seit 2015 amtierende
Schenker-Wicki wollte im kom-
menden Jahr ursprünglich in
den Ruhestand gehen, gemäss
Mitteilung bot sie jedoch an, ihr
Amt zwei Jahre länger auszu-
üben, «um zentrale strategische
Prozesse in einerwichtigen Pha-
se zu begleiten und abzuschlies-
sen». Damit ist allen voran die
Verhandlungen mit den Träger-
kantonen Baselland und Basel-
Stadt über die Finanzierung der
Leistungsperiode 2030–2033 ge-
meint.

Trotzdem beschloss die Re-
genz, das Mandat der Rektorin
nicht über das Frühjahrssemes-
ter 2027 hinaus zu verlängern.
Das Gremiumwürdige ausdrück-
lich die engagierte und erfolgrei-
cheAmtsführung von Schenker-
Wicki. Die Regenz besteht aus
77Mitgliedern und fungiert qua-
si als Parlament der Universität.

Die im Jahr 1959 geborene
Ökonomin Schenker-Wicki ist
seit August 2015 Rektorin der
Universität Basel. Sie trat die
Nachfolge von Antonio Loprie-
no an. (red/SDA)

Regenz verweigert
Schenker-Wicki
Verlängerung

Andrea Schenker-Wicki kann ihr
Amt als Rektorin der Uni Basel
nicht verlängern. Foto: Dominik Plüss


